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gelegten Grundsätzen entsprechenden Untersuchungsexperi
ments veranlassen müssen und nur dessen Ergebnisse bei der 
Beweiswürdigung berücksichtigen dürfen.

Darüber hinaus hätten auch Feststellungen zur Zeitdauer 
zwischen dem Brandausbruch und dem Zeitpunkt, an dem der 
Brand entdeckt wurde, getroffen werden müssen. Dabei wäre 
von konkreten Aussagen vor allem der Zeugin R. zur Intensi
tät des Brandes zum Zeitpunkt der Entdeckung sowie von 
den am Brandobjekt im betreffenden Zeitraum vorhanden 
gewesenen, den Brandverlauf beeinflussenden Umständen und 
Bedingungen auszugehen und mit Hilfe eines Sachverständi
gen zu ermitteln gewesen, welcher Zeit es vom Brandaus
bruch bis zur Entdeckung des Brandes durch die genannte 
Zeugin bedurfte.

Konkrete Zeitfeststellungen erlangen bei der Prüfung, ob 
das Geständnis des Angeklagten oder der Widerruf der Wahr
heit entspricht, besondere Bedeutung.

Nach den Aussagen der Zeugin R. entdeckte diese den 
Brand gegen 22.15 Uhr. Aus den Angaben der Zeugen St. und 
M. geht hervor, daß der Angeklagte erst gegen 22 Uhr die 
Mensa der Pädagogischen Hochschule verließ, was insoweit 
im Urteil des Kreisgerichts auch richtig festgestellt wurde. 
Daraus ergibt sich, daß das Geständnis des Angeklagten, 
selbst wenn alle übrigen Voraussetzungen gegeben wären, 
nur dann als der Wahrheit entsprechend angesehen werden 
kann, wenn mit Sicherheit festgestellt ist, daß das Aufsuchen 
des Brandorts durch den Angeklagten, das Wegwerfen der 
brennenden Zigarettenkippe, die dadurch bewirkte Entste
hung des Brandes und die Ausbreitung des Brandes bis zu 
dem Stadium, in dem er von der Zeugin R. entdeckt wurde, 
innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten möglich war.

Bereits nach den bisherigen Ergebnissen der Beweisauf
nahme bestehen daran — im Gegensatz zur Auffassung des 
Kreisgerichts — aber erhebliche Zweifel. Die vom Kreisge
richt getroffene Feststellung, „ . . .  daß sich die Angaben des 
Angeklagten nahtlos in die Aussagen der Zeugen sowie in 
die durch das Brandursachenexperiment gewonnenen Er- 
kentnisse eirrfügten“, ist aus den dargelegten Gründen feh
lerhaft.

Des weiteren entspricht auch die Darlegung im kreisge
richtlichen Urteil, der Angeklagte habe in verschiedenen Be
schuldigtenvernehmungen und bei der durchgeführten Re
konstruktion konkrete und übereinstimmende, Angaben zum 
Tatablauf, zu den Motiven und zum zeitlichen Ablauf ge
macht, nicht dem tatsächlichen Aussageverhalten des Ange
klagten.

Das Kreisgericht beachtete nicht, daß der Angeklagte zu
nächst die Tatbegehung konsequent bestritt, sie danach zu
gab und neben Einzelheiten zum Tatablauf auch die Ge
danken, die ihm dabei. gekommen seien, schilderte, während 
er in weiteren Vernehmungen erklärte, er. nehme nur an, daß 
er diese Gedanken gehabt habe, ihm sei nicht erinnerlich, mit 
welchen konkreten Gedanken er sich bei der Tatausführung 
beschäftigte; um schließlich darzulegen, er sei sich überhaupt 
nicht im klaren, weshalb er die Zigarettenkippe in die Späne 
„geschnippt“ habe. Ein solches Aussageverhalten ist aber 
keineswegs widerspruchsfrei und kann deshalb keinen Hin
weis auf den Wahrheitsgehalt des Geständnisses geben. 
Ebensowenig läßt die Tatsache allein, daß auch der Widerruf 
Widersprüche enthält, darauf schließen, daß das Geständnis 
wahr ist.

Das Aussageverhalten des Angeklagten, sowohl beim Ge
ständnis als auch beim Widerruf, kann und darf nur im Zu
sammenhang mit allen übrigen Informationen aus Beweis
mitteln bei der Beweisv4prdigung Berücksichtigung finden 
(vgl. Abschn. IV Ziff. 2 der Beweisrichtlinie).

Schließlich ist auch die vom Kreisgericht gezogene Schluß
folgerung, daß die im Geständnis vom Angeklagten zum Ort 
und zur Art und Weise der Brandlegung sowie zum Verlas
sen des Tatorts gemachten Angaben Täterwissen enthalten, 
fehlerhaft. Solche Angaben, bei denen nicht durch Informa
tionen aus anderen Beweismitteln-zweifelsfrei nachgewiesen 
ist, daß das ihnen zugrunde liegende Wissen nur durch die 
Tat oder im Zusammenhang damit erworben sein kann oder 
deren Wahrheit sich nicht anhand anderer Beweisinformatio- 
nen feststellen läßt, sind kein Beweis für die Offenbarung von 
Täterwissen (vgl. Abschn. IV Ziff. 2 der Beweisrichtlinie).

Die erwähnten Darlegungen des Angeklagten sind deshalb 
nicht als Täterwissen zu bewerten, weil nicht auszuschließen 
ist, daß die Angaben zum Ort der Brandlegung auf der beim 
Angeklagten auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit vorhan
denen genauen Ortskenntnis beruhen, und weil die Wahrheit 
der Angaben zur Art und Weise der Brandlegung und zum 
Verlassen des Tatorts nicht anhand von Informationen aus 
anderen Beweismitteln festgestellt werden kann.
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Aus den dargelegten Gründen durfte auf Grund des bisher 
vorliegenden Beweisergebnisses eine Entscheidung über -den 
Anklagevorwurf der Brandstiftung nicht erfolgen.

In Übereinstimmung mit der Auffassung des Vertreters 
des Generalstaatsanwaits der DDR war das Urteil des Kreis
gerichts, soweit Verurteilung wegen Brandstiftung erfolgte, 
und insgesamt im Strafausspruch aufzuheben und die Sache 
an das Kreisgericht zurückzuverweisen.


